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Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der hGears AG 
gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen der 
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" 

1.  Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 20. Dezember 2021 hat die 
hGears AG sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 
bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 16. Dezember 2019 
("Kodex 2019") mit Ausnahme der folgenden Abweichungen entsprochen: 

• Gemäß der Empfehlung D.5 des Kodex 2019 soll der Aufsichtsrat einen 
Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der 
Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an 
die Hauptversammlung geeignete Kandidaten benennt. Die Bildung eines 
Nominierungsausschusses hält der Aufsichtsrat nicht für erforderlich. Bei 
einem fünfköpfigen Aufsichtsrat sind auch im Plenum effiziente Diskussionen 
und ein intensiver Meinungsaustausch über geeignete Kandidaten für die 
Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung möglich. Für die 
Bildung eines ausschließlich mit Anteilseignervertretern besetzten 
Nominierungsausschusses besteht zudem keine Notwendigkeit, da der 
Aufsichtsrat der hGears AG nicht mitbestimmt ist.  

• Gemäß der Empfehlung D.1 des Kodex 2019 soll sich der Aufsichtsrat eine 
Geschäftsordnung geben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft 
zugänglich machen. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der hGears 
AG wurde im Juni 2022 überarbeitet und an die neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere an das Erfordernis zur Einrichtung eines 
Prüfungsausschusses, angepasst und wurde seitdem auf der Internetseite 
veröffentlicht. 

• Der Kodex 2019 verweist in seinem Abschnitt G. auf das Vorhandensein eines 
Vergütungssystems im Sinne des § 87a AktG in der ab dem 1. Januar 2020 
geltenden Fassung. Der Aufsichtsrat hat gemäß der Übergangsvorschrift des 
§ 26j EGAktG am 29. März 2022 und damit bis zum Ablauf der ersten 
ordentlichen Hauptversammlung über das formale Vergütungssystem nach 
§ 87a AktG beschlossen und daher wird seitdem den entsprechenden 
Empfehlungen des Abschnitts G des Kodex 2019 gefolgt. . Der 
Aufsichtsrat hat bei der Beschlussfassung über das Vergütungssystem die 
Empfehlung G.1 beachtet.  

• Die in den derzeit geltenden Dienstverträgen geregelte Vergütung der 
Vorstandsmitglieder entspricht den Empfehlungen des Abschnitts G. des 
Kodex 2019 mit Ausnahme der Empfehlung G.3. Gemäß der Empfehlung 
G.3 des Kodex 2019 soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung der Frage, ob die 
konkrete Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen 
Unternehmen üblich ist, eine geeignete Vergleichsgruppe anderer 
Unternehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Der Peer-
Group-Vergleich ist mit Bedacht anzuwenden, damit es nicht zu einer 
automatischen Aufwärtsentwicklung kommt. Der Aufsichtsrat hat keine 
geeignete Vergleichsgruppe festgelegt, da er der Auffassung ist, dass es 
unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells und der Größe der Gesellschaft 
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derzeit keine vergleichbaren Unternehmen gibt, die als Vergleichsgruppe für 
die Zwecke der Bewertung der Managementvergütung dienen könnten. Der 
Aufsichtsrat hält jedoch die individuelle Vergütung der Vorstandsmitglieder 
für mehr als angemessen, insbesondere im Hinblick auf das Niveau der 
Vorstandsvergütung in anderen börsennotierten Unternehmen. 

2. Die "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" hat am
28. April 2022 eine geänderte Kodexfassung vorgelegt, die am 27. Juni 2022
im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde ("Kodex"). Die hGears AG entspricht
allen geltenden Empfehlungen und wird diesen auch in Zukunft mit Ausnahme
der folgenden Abweichungen entsprechen:

• Gemäß der Empfehlung D.4 des Kodex soll der Aufsichtsrat einen
Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der
Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an
die Hauptversammlung geeignete Kandidaten benennt. Die Bildung eines
Nominierungsausschusses hält der Aufsichtsrat nicht für erforderlich. Bei
einem fünfköpfigen Aufsichtsrat sind auch im Plenum effiziente Diskussionen
und ein intensiver Meinungsaustausch über geeignete Kandidaten für die
Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung möglich. Für die
Bildung eines ausschließlich mit Anteilseignervertretern besetzten
Nominierungsausschusses besteht zudem keine Notwendigkeit, da der
Aufsichtsrat der hGears AG nicht mitbestimmt ist.

• Die in den derzeit geltenden Dienstverträgen geregelte Vergütung der
Vorstandsmitglieder entspricht den Empfehlungen des Abschnitts G. des
Kodex mit Ausnahme der Empfehlung G.3. Gemäß der Empfehlung G.3 des
Kodex soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung der Frage, ob die konkrete
Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen
Unternehmen üblich ist, eine geeignete Vergleichsgruppe anderer
Unternehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Der Peer-
Group-Vergleich ist mit Bedacht anzuwenden, damit es nicht zu einer
automatischen Aufwärtsentwicklung kommt. Der Aufsichtsrat hat keine
geeignete Vergleichsgruppe festgelegt, da er der Auffassung ist, dass es
unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells und der Größe der Gesellschaft
derzeit keine vergleichbaren Unternehmen gibt, die als Vergleichsgruppe für
die Zwecke der Bewertung der Managementvergütung dienen könnten. Der
Aufsichtsrat hält jedoch die individuelle Vergütung der Vorstandsmitglieder
für mehr als angemessen, insbesondere im Hinblick auf das Niveau der
Vorstandsvergütung in anderen börsennotierten Unternehmen.

Für den Vorstand 

___________________________________ 

Schramberg, 14 Dezember 2022 

Für den Aufsichtsrat 

___________________________________ 
Volker Stauch Pierluca Sartorello 


